
ist aber im Grunde genommen nur als eine Zwischen
station zu betrachten; man hätte die Schutzfrist ebenso
gut auf 100 Jahre nach dem Tod des Autors festsetzen 
können. Die hinter solchen Tendenzen der Schutzfrist
verlängerung stehenden Verwertermonopole werden 
nicht eher ruhen, bis sie ihr Ziel erreicht haben: ein 
zeitlich unbegrenztes subjektives Urheberrecht und da
mit die weitestgehende Gleichstellung dieses Rechts mit 
dem Privateigentum.

Das sozialistische Urheberrecht der DDR lehnt die Idee 
eines „ewigen“ Urheberrechts auch in ihrer modifizier
ten Form ab, in der sie gelegentlich mit dem Ruf nach 
einem zeitlich unbegrenzten Schutz der nichtvermögens
rechtlichen Befugnisse des Urhebers in Erscheinung 
tritt. Das subjektive Urheberrecht erlischt vielmehr 
nach Ablauf der gesetzlich bestimmten Schutzfrist voll
ständig. Damit wird das Werk des Urhebers aber nicht 
schutzlos. Es hat in der Vergangenheit immer wieder 
Fälle kulturbarbarischer Verwendung, der Entstellung 
und Verschandelung von Werken gegeben, bei denen 
die Schutzfrist abgelaufen war20; im kulturellen Alltag 
Westdeutschlands sind sie gang und gäbe21. In der DDR 
gewährleistet die sozialistische Gesellschaft auch nach 
dem Ablauf der Urheberschutzfrist den Schutz der gei
stigen Güter der Nation. Den Schutz der Unverletzlich
keit des Werkes, die Wahrnehmung der kulturellen In
teressen der Gesellschaft an dem Werk und die Wah
rung des Ansehens des Autors übernehmen die hierfür 
bestimmten staatlichen Organe oder Institutionen (§ 34 
Abs. 2 URG).

Weitere Persönlichkeitsrechte im Urheberrechtsgesetz

Das URG geht einen bemerkenswerten Schritt über den 
Horizont der bisherigen Regelung der Urheberrechts
gesetze wie LUG und KUG hinaus, indem es eine Reihe 
mit der Materie des Urheberrechts eng zusammenhän
gender subjektiver Rechte aufgenommen hat. Auch da
mit wird eine wesentliche Grundlage für die Weiter
entwicklung von Theorie und Praxis des sozialistischen 
Persönlichkeitsrechts geschaffen.
So stellt es z. B., einer seit langem von den Interpreten 
erhobenen Forderung Rechnung tragend, die Einzel
leistung eines Künstlers, der als Solist in einer öffent
lichen Aufführung oder einem öffentlichen Vortrag auf- 
tritt oder mitwirkt, oder die Leistung eines künst
lerischen Ensembles unter seinen Schutz. Es gewährt 
ihnen ein Persönlichkeitsrecht auf Wahrung ihrer mate
riellen und geistigen Interessen an den Ergebnissen 
ihrer schöpferischen Arbeit, die sich nicht auf der Ebene 
des Werkschaffens, sondern der der Wiedergabe des 
Werkes niederschlagen und, in Gestalt von Film, Ton
band oder Schallplatte fixiert, von Rundfunk und Fern
sehen ausgestrahlt werden können22.
Die Inhaber dieser Leistungsrechte — wie sie meist im 
Gegensatz zum Urheberrecht gekennzeichnet werden — 
haben einen gesetzlichen Anspruch darauf, daß ihre das 
Werk interpretierende Leistung nur mit ihrer Zustim
mung für eine Sendung, eine Filmaufnahme oder eine 
Aufnahme auf Tonträger, die für die Öffentlichkeit be
stimmt sind, benutzt wird; soweit die Leistung in Er
füllung arbeitsrechtlicher Verpflichtungen erbracht

20 in der Urheberrechtsliteratur sind sie z. B. aus Anlaß ent
stellender Darbietungen von Smetanas „Die verkaufte Braut': 
ln Erscheinung getreten. \
21 So z. B. wenn — Pressemeldungen zufolge — Szenen aus 
Wagners „Lohengrin" in einem Münchener Striptease-Lokal in 
die für dieses Milieu adäquate „Kunstform“ umgesetzt werden.
22 Daneben sieht das URG (§§ 75, 76) Leistungsrechte für Be
triebe zur Herstellung von Aufnahmen auf Tonträger und für
die Sendungen des Rundfunks und des Fernsehfunks vor. Es 
handelt sich hierbei um Leistungsrechte von kulturellen Ein
richtungen. Ob man diese Rechte als Persönlichkeitsrechte be
zeichnen kann, muß im Rahmen dieser Abhandlung dahin
gestellt bleiben.

wird, können die Leistungsschutzrechte nur in Über
einstimmung mit den für die betreffenden Werktätigen 
geltenden arbeitsrechtlichen Bestimmungen ausgeübt 
werden (§ 73 Abs. 3 URG)23. Zum Persönlichkeitsrecht 
von Solisten und Ensembles gehört es ferner, dagegen 
einzuschreiten, daß ihre Leistung in einer ihren künst
lerischen Ruf schädigenden Weise verwendet wird 
(§ 74 URG).
In dieser Abhandlung kann nicht auf alle einzelnen 
Persönlichkeitsrechte eingegangen werden, die in Ge
stalt des Leistungsschutzrechts (wie z. B. bei Fotogra
fien, die nicht zu den Werken der Kunst und der Wis
senschaft gehören, für die Leistungen der Gestalter von 
Landkarten, von wissenschaftlich-technischen Plänen, 
Skizzen, Abbildungen und plastischen Darstellungen — 
siehe zu allem §§ 77, 78 URG) oder in Gestalt allgemei
ner Persönlichkeitsrechte wie des des Abgebildeten bei 
Personenbildnissen (§§ 86 bis 88 URG) oder des Verfas
sers von Schriftstücken persönlichen Charakters, wie 
z. B. von Briefen, Aufzeichnungen oder Tagebüchern 
(§ 89 URG), in der gesetzlichen Neuregelung in Erschei
nung treten. Es muß jedoch hervorgehoben werden, daß 
auch die eben erwähnten allgemeinen Persönlich keits- 
rechte wegen ihres praktischen Zusammenhangs mit der 
gesellschaftlichen Verwendung urheberrechtlich ge
schützter Werke in das URG aufgenommeri worden 
sind. Obwohl diese Rechte von dem subjektiven Ur
heberrecht deutlich unterschieden werden müssen24, 
wird die Urheberr^chtspraxis fortlaufend mit ihnen kon
frontiert. So geht z. B. bei vertraulichen Aufzeichnungen 
und Mitteilungen, soweit diese kraft ihrer individuellen 
schöpferischen Gestaltung urheberrechtlich geschützt 
sind, der weitaus stärkere Urheberrechtsschutz vor. Das 
Gesetz bringt dies dadurch zum Ausdruck, daß es diesen 
allgemeinen Persönlichkeitsschutz subsidiär gewährt, 
nämlich nur, soweit diese Aufzeichnungen und Mittei
lungen nicht bereits dem Urheberschutz unterliegen. 
Wenn für die Veröffentlichung von Briefen außer der 
Zustimmung des Absenders auch die des Empfängers 
erforderlich ist, so muß dieses Persönlichkeitsrecht des 
Empfängers allerdings unabhängig davon beachtet wer
den, ob das betreffende Schriftstück urheberrechtlich 
geschützt ist oder nicht.
Leistungsschutzrechte bestehen für die Dauer von 10 
Jahren (§ 82 URG), die zuletzt genannten allgemeinen 
Persönlichkeitsrechte für die Dauer bis 10 Jahre nach 
dem Tode der zu schützenden Persönlichkeit. Die Ein
willigung zur Verwendung der hiervon betroffenen 
Materialien in der Öffentlichkeit ist nach dem Tode des 
Berechtigten von dem überlebenden Ehegatten und den 
Kindern zu erteilen; sind diese nicht vorhanden, bedarf 
es der Einwilligung der Eltern des Verstorbenen.
Im Laufe der Arbeiten an dem URG wurde auch dar
über beraten, ob der Rechtsschutz für industrielle Form
gestaltungen, die zur'Zeit noch durch das Geschmacks
mustergesetz vom 11. Januar 1876 (RGBl. S. 11) einen 
notdürftigen, lückenhaften Schutz erfahren, in eine all
gemeine urheberrechtliche Regelung einbezogen werden 
sollte. Davon ist jedoch aus grundsätzlichen Erwägun
gen abgesehen worden. Die schöpferische Leistung des 
industriellen Formgestalters ist auf besondere, für sie 
typische Weise mit dem wissenschaftlich-technischen 
Fortschritt in der materiellen Produktion verbunden 
und bedarf daher spezieller Regelungen, die den Rah
men des URG gesprengt hätten. Bis zu einer umfas
senden Neuregelung des Industrieformschutzrechts blei-

23 Zur Einwilligung In die Benutzung der Darbietung von 
Ensembles genügt die Zustimmung der Leitung des Ensembles 
(§ 75 Abs. 2 Satz 2 URG).
24 Vgl. Urteil des KrG Leipzig, NJ 1962 S. 751; Püschel. „Zum 
Charakter und Schutz des Rechts am eigenen Bild“, NJ 1963 
S. 62 ff.; Urteil des BG Leipzig, NJ 1965 S. 587, mit Anmerkun
gen von Tegetmeyer und Püschel.
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